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Anmeldeformular Kostenbeitrag 
familienergänzende Betreuung in einer Kita 
 
Dieses Formular ist durch die Erziehungsberechtigten auszufüllen und rechtsgültig zu unter-
zeichnen. 
 
Personalien der Erziehungsberechtigten 
 
Geben Sie hier auch Ihre/n Partner/in an, der/die nicht Elternteil des Kindes ist, wenn Sie im 
gleichen Haushalt leben. 

 

 Person 1 Person 2 

Name   

Vorname   

Adresse   

PLZ / Ort   

Geburtsdatum   

E-Mail   

Telefon    

Beruf   

Stellenpensum   

   Person 2 ist nicht Vater/Mutter des 

     Kindes 
 
 
Personalien der Kinder 

 

Vorname / Name Geburtsdatum Kindertagesstätte 
Bitte Tarifblatt beilegen 
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Bargeldlose Überweisung 
 
Der Kostenbeitrag wird jeweils Ende Monat nach Abgabe einer Kopie der Kita-Rechnung an 
die Erziehungsberechtigten ausbezahlt. Eine Überweisung an Dritte erfolgt nur in Ausnahme-
fällen und muss schriftlich beantragt werden. 

 

IBAN-Nummer  

Name/Ort der Bank  

Kontoinhaber  

 
Mit der Unterschrift bestätigen Sie, dass dieser Antrag vollständig und wahrheitsgetreu ausge-
füllt ist. Sie verpflichten sich, jegliche Änderungen des Arbeitspensums, des Einkommens und 
des Vermögens innert 10 Tagen seit Eintreten der Gemeinde Birwinken zu melden. 
 
Sie stimmen zu, dass die Gemeinde Birwinken alle notwendigen Auskünfte und weitere Unter-
lagen zur Berechnung der Beitragshöhe bei den entsprechenden Stellen einholen darf. Sie 
nehmen zur Kenntnis, dass ungerechtfertigt bezogene Beiträge zurückgefordert werden. 
 
 
Ort und Datum Unterschrift/en 
 
 
    
 
 
Einstuftung Tarif (durch das Steueramt auszufüllen) 
 
Der Gemeindebeitrag für die Betreuung in der Kita richtet sich nach dem steuerbaren Einkom-
men der letzten definitiven Steuerveranlagung (ohne Berücksichtigung der selbstgenutzten Lie-
genschaft) bis Fr. 70'000.00. Bei Konkubinatspaaren mit gemeinsamen Kindern wird das Ein-
kommen beider Partner addiert. Die genaue Abstufung wird mittels Tariftabelle festgehalten. 
Weist der letzte definitive Veranlagungsentscheid ein steuerbares Vermögen aus, besteht kein 
Anspruch auf einen Kostenbeitrag der Gemeinde. Die Einstufung wird vom Steueramt Birwin-
ken vorgenommen. 

 

Stufen Steuerbares Einkommen Anteil Gemeinde Anteil Eltern 

  1 bis  Fr. 39’999 80 % 20 % 

  2 bis  Fr. 49’999 60 % 40 % 

  3 bis  Fr. 59’999 40 % 60 % 

  4 bis  Fr. 69’999 20 % 80 % 

 

Es wird mit einem maximalen Tagesansatz einer Kita von Fr. 90.00 gerechnet. Übersteigt der Tarif der 
Kita diesen Ansatz, so müssen die Eltern die Differenz übernehmen. Ist der Tarif der Kita günstiger als 
Fr. 90.00, so wird mit dem tatsächlichen Tarif gerechnet. 
 

Ort und Datum Unterschrift Steueramt 
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